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1 	 T 79/84 

Sachverhalt und Antrge 

I. Auf die am 13. Mai 1980 eingereichte europäische Patentan-

meldung Nr. 80 102 638.6 jet am 28. April 1982 das 15 Pa-

tentansprflche umfassende europische Patent Nr. 0 019 263 

erteilt worden. 

II. Gegen das europäische Patent 0 019 263 hat die jetzige Be- 

schwerdegegnerin mit dem am 27. Januar 1983 eingegangenen 

Schriftsatz unter Nennung der Druckschriften 

1) Leitz-Liste 560-24, VI/70/FY/SD 

2) Leitz-Liste 512-82, VII/65/FY/L 

3) Leitz Mitt. f. Wise. u. Techn. Sd. VI, Nr. 5, S. 185-

191 

4) Jahrbuch f. Optik u. Feinmech. 1978, S. 60-96 

5) Leitz-Liste 51 3-55a, VI/63/LX/SD 

6) Notiz und Freigabe-Unterlagen zu "PLEZY t' mit Optik L543 

7) Zeichnung Nr. 22-015.001 (Z1) fUr ObjektivzwischenstUck 

mit Optik L543 

Einspruch erhoben und beantragt, das Patent wegen mangein- 

der erfinderischer Ttigkeit in vollem Umfang zu wider-

rufen. 

In einer weiteren Eingabe ergänzte die Einsprechende ihr 

Vorbringen zum Stand der Technik durch folgende, einen 

Mikroprojektor der Firma Leitz betreffende Dokurnente: 

8) a) Leitz-Liste 36-9, XI/63/LX/B, Mikroprojektor mit 

Xenon-Brenner 

b) AusrUstungsliste zur Liste 36-9 

c) Techn. Information zur Ausrlistung des Mikroprojektors 

vom 25.11.63 

d) Leitz-Liste 512-99, XI/69/FY/HS, Abbildende und 

beleuchtende Optik des Mikroskops, Seite 10 
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2 	 T 79/84 

e) t)bersichtszeichnung "Xenon-Mikroprojektor" Sach-Nr. 

31-61.00 (zl) 

f) Einzelteilzeichnung Nr. 31-61.55 U5 

g) Optik-Rechn. Nr. L 619 für Zwischensystem 170/00. 

9) 	Leitz-Liste 590-8 'Mikroprojektor mit Xenon-Brenner" 

XII/67/GX/B. 

In der mUndlichen Verhandlung vom 22. November 1983 rumte 

die Patentinhaberin em, dali der öffentlichkeit am Priori-

ttstag des vorliegenden Patents ein Optiksystem für Mikro-

projektoren gemál3 den obengenannten Dokumenten 8a) bis g) 

und 9 bekannt gewesen sei. Sie beantragte das Patent mit 

Anderungen der erteilten HauptansprUche 1 und 3 und des 

abhngigen Anspruchs 9 aufrechtzuerhalten: 

III. Die Einspruchsabteilung hat das Patent mit der am 

7. Februar 1984 zugesteliten Begründung widerrufen, dali der 

Gegenstand der nebengeordneten AnsprUche 1 und 3 in Anse-

hung des durch den vorbenutzten Mikroprojektor bekannt ge-

wordenen Standes der Technik nicht als auf einer erfinderi-

schen Tätigkeit beruhend anzusehen sei. 

IV. Gegen die Widerrufsentscheidung legte die BeschwerdefUhre- 

rin (Patentinhaberin) am 23. März 1984 unter gleichzeitiger 

Zahiung der GebUhr Beschwerde em. Die schriftliche BegrUn-

dung ging am 5. Juni 1984 em. 

In der mUndlichen Verhandlung vom 26. März 1987, in der die 

ordnungsgenfáli geladene Einsprechende (Beschwerdegegnerin) 

nicht erschienen ist, beantragte die Beschwerdeführerin oh-

ne an ihrem ffüheren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerde-

gebUhr festzuhalten, die angefochtene Entscheidung aufzuhe-

ben und das Patent in geándertem tJmfang auf der Grundlage 

folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten: 
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3 	 T 79/84 

a) Hauptantrag 

Ansprche 1-9, eingegangen am 8. Juli 1986, Beschreibung 

und Figuren gemáf der europischen Patentschrift 

0 019 263. 

b) Hilfeantrag 

Anspriche 1-7 und Beschreibung, überreicht in der nnd-

lichen Verhandlung vom 26. Mrz 1987, Figuren 1-16c ge-

mát der europáischen Patentschrift 0 019 263. 

VA 
	

Die unabhängigen AnsprUche 1, 2 und 7 gemäl3 Hauptantrag der 

Beschwerdeführerin lauten: 

1. Optiksystem für Mikroskope bestehend aus Objektiven (1) 

endlicher Schnittweite, die in bezug auf den Farblängs-

fehier (CHL) im Zwischenbild auskorrigiert sind aber em 

mit einem Farbquerfehler (CHV) behaftetes Zwischenbild 

(7) erzeugen, 

- und Objektiven mit unendlicher Schnittweite, die in Ver-

bindung mit einer Tubuslinse (20) ein bezüglich Farb-

lángs- (CHL) und Farbquerfehler (CHV) korrigiertes Zwi-

schenbild (8) erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dal3 zur 

Erzeugung wechselseitiger Kompatibilitát der beiden Ob- 

j ektivarten 

- der chromatische Korrekturzustand der Objektive (2) mit 

unendlicher Schnittweite so gewählt ist, daB sich das 

farbfehlerfreie Zwischenbild (8) von einer dispersiven, 

bezUglich der CHL unterkorrigierten Tubuslinse (20) er-

zeugen lLt, 

- optische Elernente in Form von dispersiven Adaptern (4) 

mit negativer Brechkraft zur Befestigung an den Ob-

jektiven (1) mit endlicher Schnittweite für den Betrieb 
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4 	 T 79/84 

in Verbindung mit der dispersiven Tubuslinse (20) und 

optische Elemente in Form von dispersiven Adaptern (3) 

mit positiver Brechkraft zur Befestigung an den Objek-

tiven (2.) mit unendlicher Schnittweite vorgesehen sind, 

- die Dispersionen und die Brechkräfte der Adapter (3) mit 

positiver Brechkraft untereinander gleich sind und über-

einstirmnen mit den entsprechenden Werten für die disper-

sive Tubuslinse (20) und die Dispersionen und die Brech-

kräfte der Adapter (4) mit negativer Brechkraft unter- 

einander gleich sind urid dem Betrage nach Idbereinstimmen 
mit dem entsprechenden Wert für die dispersive Tubus-

linse (20) 

- und bei der Bemessung der Tubuslinse (20) und der im 

Adapter im wesentlichen die Bedingung 

Iji 	
? 

Li 

	
= CHV (1 

di 	f 	
) 

eingehalten ist, wobeid = die Abbezahi der bei den 

Linsen bzw. Kippgliedkomponenten verwendeten Gläser, 

F = die Brennweite der jeweiligen Linsen oder Kippglied- 

komponenten, 

L = die Entfernung ihrer Hauptebene von der Austritts-

pupille der in Verbindung mit der Tubuslinse benutzten 

Objektive und 

CHV = der zu kompensierende Farbquerfehler dieser Objektive 

ist. 

2. Optiksystem fur Mikroskope bestehend aus Objektiven (1) 

endlicher Schnittweite, die in bezug auf den Farb1ngs-

fehler (CHL) im Zwischenbild auskorrigiert sind, aber 

ein mit einem Farbquerfehler (Cliv) behaftetes Zwischen-

bud (7) in Verbindung mit einem achromatischen Telan-

linsensystem (10, 11) erzeugen und 
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5 	 T 79/84 

- Objektiven (2) unendlicher Schnittweite, die in Verbin-

dung mit einer Tubuslinse (20) ein bezüglich Farb1ngs-

(CHL) und Farbquerfehler (CHV) korrigiertes Zwischenbild 

(8) erzeugen, dadurch gekennzeichnet, da(i zur Erzielung 

wechselseitiger Kompatibilität der beiden Objektivarten 

(1, 2) 

- das negative Glied (11) des Telanlinsensystems aus dem 

Tubus entfernt und in Form eines achromatischen Adapters 

(14) zur Befestigung am Objektiv (1) mit endlicher 

Schnittweite ausgebildet ist 

- der chromatische Korrekturzustand der Objektive (2) mit 

unendlicher Schnittweite so gewi -m1t ist, daL sich das 

farbfehlerfreie Zwischenbild (8) von einer dispersiven, 

bezUglich der CHL unterkorrigierten Tubuslinse (20) er-

zeugen 1á13t, 

- optische Elemente in Form von dispersiven Adaptern (4) 

mit negativer Brechkraft zur Befestigung an den Objek-

tiven (1) mit endlicher Brennweite für den Betrieb in 

Verbindung mit der dispersiven Tubuslinse (20) und opti-

sche Elemente in Form von dispersiven Adaptern (5) mit 

Brechkraft 0 (afokaler Adapter) zur Befestigung an den 

Objektiven (2) mit unendlicher Schnittweite für den Be-

trieb in Verbindung mit dem positiven achromatischen 

Glied (10) des Telanlinsensystems (10, 11) vorgesehen 

sind, 

- die Dispersion der Adapter mit Brechkraft 0 untereinan-

der gleich ist und Ubereinstimmt mit dem entsprechenden 

Wert für die Tubuslinse (20) und die Dispersionen und 

die Brechkräfte der Adapter (4) mit negativer Brechkraft 

untereinander gleich sind und dem Betrage nach liberein-

stiminen mit dem entsprechenden Wert für die dispersive 

Tubuslinse (20), 

- und bei der Bemessung der Tubuslinse (20) und der Adap-

ter im wesentlichen die Bedingung 
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T.

L 	
=CHV (1) 

1 	 d11 

	

eingehalten 1st, wobei 	= die Abbezahl der bei den 

Linsen bzw. Kippgliedkomponenten verwendeten Gläser, 

F = die Brennweite der jeweiligen Linsen oder Kipp-

gliedkornponenten, 

L = die Entfernung ihrer Hauptebene von der Austritts-

pupille der in Verbindung mit der Tubuslinse be-

nutzten Objektive und 

CHV = der zu kompensierende Farbquerfehler dieser Objek-

tive ist. 

7. Optiksystem für Mikroskope, insbesondere für die 

Mikrophotographie, dadurch gekennzeichnet, daB am Tubus 

Justierelemente vorgesehen sind, mit denen der 

Farbquerfehler des Zwischenbildes kontinuierlich 

variierbar ist. 

Die Anspfüche 1 und 2 gemäf. Hilfsantrag stirninen bis auf re-

daktionelle Anderungen mit den AnsprUchen 1 und 2 gemáB 

Hauptantrag tiberein. 

Es ist ersetzt: 

In den Ansprüchen 1 und 2 genfáB Hauptantrag jeweils in Zei-

le 1 "Optiksystem für Mikroskope" durch "Mikroskopoptiksys-

tern" sowie jeweils in den Zeilen 2 und 3 nach Formel (1) 

"}(Jppgliedkornponenten" durch "Kittgliedkomponenten"; in den 

Zeilen 17 und 20-21 des Anspruchs 1 bzw. 22, und 25, 26 des 

Anspruchs 2 "optische E].emente in Form von dispersiven 

Adaptern" durch "dispersive Adapter" 

Anspruch 7 genfái3 Hilfsantrag lautet: 

"7. Optiksystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 

daB das afokale, dispersive Glied (15) im Mikroskop- 
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7 	 T 79/84 

tubus im Bereich parallelen Strahienganges zwischen 

dem Objektiv und dem achromatischen Glied (10) achsial 

verschiebbar ist und als Justierelement zur Einstel-

lung des Farbquerfehlers dient." 

VI. Zur BegrUndung ihrer Anträge wurde von der BeschwerdefUh-

rerin in ihren Schriftstzen vom 30. Mai 1984 und 

4. Juli 1986 sowie in der mUndlichen Verhandlung vom 

26. Márz 1987 im wesentlichen folgendes vorgetragen: 

i. Ir Widerruf des EP-Patents 0 019 263 durch die Einspruchs-

abteilung beruhe auf nachweislich widerlegbaren Bel -iauptun-

ge n: 

Die Einspruchsabteilung habe unterstelit, bei dem Leitz-

Mikroprojektor nach den Dokumenten 8a-8g und 9 erzeugten 

die Endlich-Objektive insbesondere der Leitz-Apochromat 

40/0.95 ein aberrationsfreies Zwischenbild und der Adapter 

sei achromatisch. 

Der Leitz-Mikroprojektor weise aber kein farbfehlerfreies 

Zwischenbild auf. Die dort verwendeten Endlichobjektive und 

Unendlichobjektive seien sárntlich bezüglich des Farbver-

grôl3erungsfehlers nicht auskorrigiert. Insbesondere der 

Leitz-Apochromat 40/0.95 für den genannten Mikroprojektor 

erzeuge kein Zwischenbild das praktisch farbfehlerfrei sei. 

Erst mit den zugehôrigen Projektionsokularen werde eine 

farbfehlerfreieBeobachtung nfôglich. Adapter und Tubuslinse 

beim Leitz-Mikroprojektor seien achromatisch. 

ii. Es sei von der Patentinhaberin (BeschwerdefUhrerin) in der 

miindlichen Verhandlung vom 22. November 1983 lediglich zu-

gestanden worden, daf (aus den Dokumenten 8 und 9) die 

Schnittweitenanpassung von Endlichobjektiven an ein Mikros-

kop mit Unendlichtubus bekannt gewesen sei, nicht aber die 

Anpassung von Endlichobjektiven an einen für Unendlichob 

jektive mit ganz anderer Farbkorrektion gerechnetes Tubus 
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8 	 T 79/84 

im Sinne des Oberbegriffs der erteilten Anspr'üche 1 und 3. 

Aus den Dokumenten 8 und 9 sei keineswegs ein System be- 

kannt, " in dem Objektive mit endlicher und unendlicher 

Schnittweite miteinander kompatibel aind." Unter Hkompa 

tibel" sei näinlich gemB der EP-Patentschrift 0 019 263 zu 

verstehen, dab sowohi Endlichobjektive an Tinendlichtuben 

als auch Unendlichobjektive an Endlichtuben verwendet 

werden )d5nnen und dab beide Objektivarten beziiglich des 

Farbvergrerungs fehiers im Zwischenbi id unterschiedli ch 

korrigiert seien. Die Einspruchsabteilung babe bei der 

Beurteilung der "Erfindungshbhe" des Patentgegenstandes die 

Herstellung der Kompatibi1itát zweier unterschiedlich 

korrigierter Systeme ohne nähere BegrUndung dem Fachwissen 

des Durchschnittsfachmanns zugeschlagen und den Patent-

gegenstand auf eine nicht erfinderische Schnittweitenan- 

passung reduziert. 

iii. Die Gre des Abstandes des zur Schnittweitenanpassung die-

nenden achromatischen Systems vom Objektiv gemäls Dokument 

8f babe keinen Einf1uE auf dessen Farbvergrerungsfeh1er 

im Zwischenbild. Die Lage des Zwischensystems wirke sich 

beim Mikroprojektor der Firma Leitz nur für den Abbildungs-

macstab aus. 

Bei den anme1dungsgemáIen Optiksystemen sei der Adapter 

aber dispersiv, urn den von der Tubuslinse eingefUhrten 

Farb1ngsfeh1er zu kompensieren. Seine Entfernung von der 

Objektivpupille mUsse gering sein, da er andernfalls mit 

steigendem Abstand von der Objektivpupille grer werdenden 

Beitrag zurn Farbquerfehler Liefere, der von der Tubuslinse 

zusátzlich zu koinpensieren wáre, wom.it die an die Tubuslin-

se zu stellenden Anforderungen Uberproportional steigen 

würden. In diesern Zusammenhang wurde von der Beschwerdefüh-

rerin auf das AusfUhrungsbeispiel gemáL Figur 4 der EP-PS- 

0 019 263 verwiesen. 

Aus der vergfôIerten Abbildung auf Seite 2 von Entgegen- 
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9 	 T 79/84 

haltung 9 des Einspruchsverfahrens gehe in Verbindung mit 

der Obersichtszeichnung Be) kiar hervor, daB das Objektiv 

40/0.95 an einem sog. Zangenwechsler befestigt sei, der 

seinerseits an der Unterseite eines die Objektive haltenden 

Schiebers sitzt. Auf dessen Oberseite, also mehrere Zenti-

meter vom Objektiv entfernt, sitzt die Fassung mit dem be-

sagten ZwischenstUck. 

Es sei gerade die Kombination - Befestigung am Objektiv - 

d.h. in der Nhe der Pupille - Dispersion (von 0 verschie-

den, d.h., kein Achromat) durch die Kompatibilitt in bezug 

auf Farbquerfehler im Zwischenbild erzielt werde. 

iv. Was das Linsensystem mit austauschbaren Unendlichobjektiven 

nach der in der EP-Patentschrift genannten Us-c- 3 132 200 
angehe, so trage dort die Tubuslinse auch wesentlich zur 

Korrektur der monochromatischen Bildfehler bei, weshaib sie 

nur für ein Wechselobjektiv der bestimmten Objektivserie 

optimale Korrekturwirkung besitze. Das Linsensystem nach 

der (ebenfalls in der EP-Patentschrift 0 019 263 genannten) 

DE-B- 1 472 082 besitze lediglich ein feststehendes Korrek-

turglied, das die Schnittweite von Wechselobjektiven endli-

cher Schnittweite nur ver1ngere, nicht aber nach unendlich 

verlege. 

Daraufhin erhob die Beschwerdekammer in der mUndlichen Ver-

handlung vom 26. Mrz 1987 u.a. folgende Einwnde: 

a) Durch Entgegenhaltung 4 des Eirispruchsverfahrens, S. 75 

sei dem Fachmann die Anregung gegeben, mittels Tubuslin-

sen den Farbvergr6I3erungsfehler von Mikroskopobjektiven 

zu kompensieren, wobei diese die Rolle von Kompensa-

tionsokularen Ubernähmen. Dies mUsse nicht für Endlich-

objektive (im folgenden als E-Objektive bezeichnet), 

sondern ebenso für Unendlichobjektive (U-Objektive) 

gelten, zumal Tubuslinsen hier unbedingt erforderlich 

seien. Der Fachmann gelange somit wohi im wesentlichen 
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schon dadurcb zum Patentgegenstand, daL mittels ge-

eigneter Adapter solche U-Objektive (mit farbfehler-

freiem Zwischenbild) bildseitig der Tubuslinse) an 

Farbvergr61erungsfeh1er aufweisende E-Objektive nicht 

nur (ebenso wie beim Leitz-Mikroprojektor mit semen U-

Objektiven, die kein farbfehlerfreies Zwischenbild 

haben) hinsichtlich ibrer Schnittweite, sondern - wie es 

nunmehr erforderlich ist - auch hinsichtlich ihres 

Farbvergfôl3erungsfehlers angepaf3t werden. 

b) Mikroskopoptiksysteme, bei denen ein von verschiedenen 

Teilsystemen unendlicher Schnittweite (mit abgestuften 

Vergrôberungen) hervorgerufener Farbvergrerungsfeh1er 

gleichbleibender GrôBe durch ein feststehendes Linsen-

glied korrigiert werde, seien aus der DE-B- 2 047 673 

bekannt. 

Hierauf erwiderte die Beschwerdeführerin: 

V. 	Mikroskopsysteme aus U-Objektiven und Tubuslinse, die hin- 

sichtlich der Bildfehler im Zwischenbild auskorrigiert 

sind, seien bis zum Prioritätstag des vorliegenden Patents 

nicht realisiert worden. 

Die vo1lstândige Korrektur des Farbvergrô6erungsfehlers in 

U-jektiven selbst stol3e auf Schwierigkeiten. Irüber-

hinaus babe in der Fachwelt ein Vorurteil bestanden, dais 

den Fachmann daran gehindert habe, die aus U-Objektiv und 

Tubuslinse bestehenden Systeme so zu korrigieren, daB we-

nigstens ein von FarbvergrôBerungsfehler freies Zwischen-

bud erhalten werde. Man babe nãmlich vermutet, daB diese 

ohne Kompromisse in bezug auf Restbildfehler im Zwischen-

bud nicht realisierbar sei. Ebenso babe die Vermutung be-

standen, bei den Optiksystemen der AnsprUche 1 und 2 gemáB 

Hilfsantrag erhalte man für E- und tJ-Objektive unterschied-

liche Pupillenlagen relativ zum Zwischenbild. Eine theore-

tische Analyse des Problems babe nun gezeigt, daB die Pu-

pillenlage keine Rolle spiele. 
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11 	 II.  79/84 

Bei den Optiksysternen genfáf3 dem vorliegenden Patent sorge 

bei den U-Objektiven die Tubuslinse, bei den E-Objektiven 

der Adapter für eine konstante Pupillenlage. Dabei mUssen 

Schwankungen der Pupillenlage von bis zu 25 mm ausgeglichen 

werden. Es sei als Uberraschend anzusehen, daI3 eine soiche 

Anpassung der Pupillenlagen für die auf dem Markt befind-

lichen Mikroskopobjektive Uberhaupt mBglich ist. 

Die DE-B- 2 047 673 beschreibe ein Linsensystem mit fest-

stehendem negativem Korrekturglied (im Tubus) das die mono-

chromatischen Bildfehler austauschbarer "Serniobjektive" 

kompensiere und deren Ausgangsschnittweite nach unendlich 

verlege. Durch eine irn Tubus ebenfalls fest eingebaute po-

sitive Einzellinse werde zwar der Farblängsfehler, nicht 

jedoch der Farbvergr13erungsfehler in befriedigendem MaLe 

korrigiert (von der BeschwerdefUhrerin errechneter Wert 

dieses Fel-ilers im Zwischenbild: bis zu 0,8%; im Vergleich 

hierzu Farbvergrôberungsfehler der Semiobjektive: bis zu 

1,9%). 

Bereits für die austauschbaren Semiobjektive erhalte man 

(bei im wesentlichen ortsfester Lage der Austrittspupille) 

verschiendene Farbvergrôferungsfehler. Durch das ortsfest 

im Tubus angeordnete Korrekturglied werde verhindert, da1 

wenigstens für sâmtliche jeweils aus einem Semiobjektiv und 

dem Korrekturglied bestehenden Teilsysteme unendlicher 

Schnittweite ein konstanter Farbvergfôl3erungsfehler erzielt 

wird. Wegen des konstanten Beitrages der Tubuslinse zum 

Farbvergrôl3erungsfehler resultiere daraus ein Zwischenbild, 

das zumindest für einige der Semiobjektive erhebliche Farb-

vergr6Lerungsfeh1er aufweise. 

vi. Zu den Ansprüchen 7-9 gemáL Hauptantrag wurde von der Be-

schwerdekaznmer mit Bescheid vom 11. April 1986 zunáchst die 

Literaturstelle ABC der Optik 1960, Stichwort Schrbdersche 
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Platte als Beleg daflir genannt, daB am Priorittstag des 

vorliegenden Patents bereits dispersive brechkraftlose 

Kittglieder zur Korrektur der Farbfehler optischer Systeme 

bekannt waren, die bei Verschiebung im parallelen Strahlen-

gang im wesentlichen nur eine Anderung des FarbvergröBe-

rurigsfehlers des Gesamtsystems bewirken. 

In der mUndlichen Verhandlung vom 26. Mrz 1987 vertrat die 

Beschwerdefilhrerin die Auffassung, mit einem solchen brech-

kraftlosen Korrektionselement sei noch kein Mikroskopoptik-

system nachgewiesen, in dem dieses Element zum Einstellen 

des FarbvergröBerungsfehlers verschiebbar angeordnet ist. 

Daraufhirt wurde der BeschwerdefUhrerin als Beleg dafUr, daB 

derartige Mikroskopoptiksysteme am Prioritätstag des vor-

liegenden Patents ebenfalls bekannt waren, eine Ablichtung 

der Seiteri 369-371 des Buches "M von Rohr: Die Bilderzeu-

gung in optischen Instrumenten 1904" Uberreicht. Aus dieser 

Literaturste].le ist es insbesondere bekannt, einen (bei der 

Korrektur der sphärchromatischen Aberration) auftretenden 

Farbvergröf3erungsfehler mittels eines bildseitig im Mikros-

kopobjektiv vorgesehenen brechkraftlosen Linsengliedes zu 

kompensieren. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106-108 und Regel 64 

EPU. Sie ist daher zulässig. 

2. Gegen die Fassung der PatentansprUche gemäl3 Hauptantrag und 

Hilfsantrag bestehen keine formalen Bedenken, da ihre Merk-

male in den ursprflnglichen Unterlagen of fenbart und der 

europäischen Patentschrift 19 263 zu entnehmen sind (Arti-

kel 123 (2) EPU) und der Schutzbereich der erteilten Pa-

tentansprUche 1, 3 und 7 durch die Anderungen der An-

spruchsfassung nicht erweitert worden ist (Artikel 123 (3) 

EPU). 

Im wesentlichen stellen die Ansprflche 1 und 2 gemäB beiden 

Anträgen eine Zusammenfassung der erteilten AnsprUche 1, 2, 

5, 6 und 8 dar. Die Ansprilche 3 bis 6 nach beiden Anträgen 
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stimmen bis auf die genderte RUckbeziehung inhaitlich mit 

den erteilten AnsprUchen 7 und 10 bis 12 Uberein. Die 

AnsprUche 7 bis 9 gemI3 Hauptantrag entsprechen inhaitlich 

den erteilen Ansprflchen 13 bis 15 und der abhängige An-

spruch 7 gem13 Hilfsantrag findet in den ursprUnglichen An-

meldungsunterlagen (vgl. Seite 12, Zeilen 16 bis 29) seine 

StUtze. 

Ha uptantrag 

3. 	Das Patentbegehren gemäl3 Hauptantrag umfa3t u.a. den unab- 

hngigen Anspruch 7. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist 

zwar neu, da keine der genannten Druckschriften ein Mikro-

skopoptiksystem mit einem Justierelement beschreibt, das 

zur Einstellung des Farbvergr5l3erungsfehlers dient. Er be-

ruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, was 

im folgenden dargelegt wird: 

Aus den von der Beschwerdekammer genannten Literaturstellen 

ist sowohi die Verwendung der Schröderschen Platte (d.h. 

eines dispersiven, brechkraftlosen, aus zwei miteinander 

verkitteten Linsen bestehenden Elements) zur Korrektur der 

Farbfehler optischer Systeme bekannt (Literaturstelle ABC 

der Optik) als auch die Verwendung brechkraftloser Linsen-

glieder zur Korrektur des FarbvergröBerungsfehlers in Mik-

roskopobjektiven (Literaturstelle " von Rohr"). Der Fachmann 

weif3, daB ein dispersives brechkraftloses Linsenelement im 

nahezu parallelen öffnungsstrahlenbUndel eines optischen 

Systems, beispielsweise bildseitig in Mikroskopobjektiven, 

fast keine monochromatischen Bildfehler und lediglich einen 

Farbvergr5l3erungsfehler, der von seiner axialen Lage ab-

hngt, aufweist. 

Sofern nun fUr Mikroslcopobjektive einer Serie (weiche fUr 

unterschiedliche Abbi1dungsmaI3stbe konzipiert sind) noch 

kleine FarbvergröBerungsfehler unterschiedlicher Gr58e auf-

treten oder infolge von HerstellungsfehlernMikroskopobjek- 

tive noch restliche Farbvergröl3erungsfehler aufweisen, 

liegt es fUr den Fachmann auf der Hand, nach dem Vorbild 

der aus der Literaturstelle "von Rohr" bekannten Linsen- 
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systeme bildseitig der Mikroskopobjektive brechkraftlose 	- 

dispersive Korrektjonselemente, bspw. Schrödersche Platten 

vorzusehen und diese zum gerlannten Zweck (Einjustieren des 

Farbvergrol3erungsfehlers) zu verschieben. 

Anspruch 7 gemät3 Hauptantrag hat somit keinen Bestand, da 

das Optiksystem nach diesern Anspruch nicht auf einer erfin-

derischen Tätigkeit beruht (Art. 56 EPU). 

Dem Hauptantrag der Beschwerdeftthrerin kann schon aus die-

sem Grunde nicht stattgegeben werden. 

Hi lfsantrag 

4. 	Urn den Gegenstand der Ansprflche 1 und 2 insbesondere mit 

dem durch den Leitz-Mikroprojektor bekannten Stand der 

Technik vergleichen zu können, ist zu berUcksichtigen, daB 

strkere Achrornate bzw. Apochromate so korrigiert werden, 

daB sie einen vorgegebenen, von Null verschiedenen Farbver-

gr5l3erungsfehler aufweisen. Es trifft also nicht zu, daB 

der Leitz-Apochromat 40/0.95 (mit endlicher Schnittweite) 

ein farbfehlerfreies Bud erzeugt, wie von der Einsprechen-

den (Beschwerdegegnerin) behauptet wurde. Ebenso muB dann 

das für die optische AusrUstung IV neben dem Apochromaten 

40/0.95 vorgeschriebene weitere Endlich-Objektiv P1 25/0.50 

(Planobjektiv) ein mit FarbvergröBerungsfehler behaftetes 

Bild entwerfen. 

Aus dem Blatt mit den Optik-Rechnungen für den Adapter des 

Leitz-Mikroprojektors (Dokument 8g) ergibt sich, daB dieser 

Adapter, der zur Anpassung der E-Objektive an die U-Objek-

tive dient, achromatisch ist. 

Im Ubrigen besteht auch an der Richtigkeit der Behaupturig 

der BeschwerdefUhrerin, wonach die Tubuslinse des Leitz- 

Mikroprojektors achromatisch ist, kein Zweifel, da das von 

der Tubuslinse erzeugte Zwischenbild, ebenso wie die E-Ob-

jektive, keinen Farbiängsfehler aufweisen soil. Im Einklang 
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hiermit steht, dalB nach den Dokumenten 8 und 9 des Em-

spruchsverfahrens zur Projektion Periplan-Okulare der Firma 

Leitz, d.h. Okulare, die einen Farbvergrôerungsfeh1er kom-

pensieren (Kompensationsokulare) verwendet werden, wobei 

das Zwischenbild einen Farbvergról3erungsfehler aufweisen 

mul3. 

	

5. 	Ein Vergleich der Optiksysteme der Ansprüche 1 und 2 mit 

dem insgesarnt nachgewiesenen Stand der Technik ergibt, da1 

diese neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit be-

ruhen (Art. 56 EPU). 

	

5.1 	Neuheit: 

Aus keiner der entgegengehaltenen bzw. in der EP-Patent-

schrift 0 019 263 genannten Druckschriften ist ein Optik-

system bekannt, das sámt1iche der im Anspruch 1 oder der im 

Anspruch 2 genannten Merkrnale aufweist. Bei dem Linsensys-

tern des Leitz-Mikroprojektors ist, wie oben ausgeführt, we-

der der (negative) Adapter noch die Tubuslinse dispersiv. 

Das von der Tubuslinse entworfene Zwischenbild ist bezüg-

lich Farbvergr51erungsfeh1er nicht auskorrigiert. Zudem ist 

kein positiver Adapter für die U-Objektive vorgesehen. 

Die Linsensysteme genfáf der US-A- 3 132 200 haben kein mit 

den Adaptern des Patentgegenstandes vergleichbares Linsen-

glied. 

Die Optiksysteme genfáL der DE-B- 2 047 673 weisen hinter 

gegeneinander austauschbaren (monochromatisch nicht korri-

gierten) Semiobjektiven lediglich ein fest im Tubus einge-

bautes negatives Kittglied auf, das die Schnittweite der 

Semiobjektive nach unendlich verlegt. Ein weiteres fest-

stehendes Linsenglied (positive Einzellinse) erzeugt em 

Zwischenbild in endlichem Abstand. Im Gegensatz zum Pa-

tentgegenstand kbnnen bei diesen Optiksystemen nicht wahi- 
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weise E- oder U-Objektive verwendet werden, die mittels ge-

eigneter Adapter aneinander angepal3t sind. 

Thitgegenha1tung 4 gibt dem Fachmann u.a. den Hinweis den 

Farbvergf6l3erungsfehler von Mikroskopokularen mit Tubus-

linsen zu kompensieren. Diese Entgegenhaltung beschreibt 

aber ebenfalls keine Mikroskopoptiksysteme mit Adaptern, 

die eine wahiweise Verwendung von E- oder U-Objektiven er-

1 aub en. 

Die Entgegenhaltungen 1-3 und 5-7 befassen sich ailgemein 

mit Mikroskopoptiksystemen bei denen austauschbare U-Objek-

tive vor einer feststehenden Tubuslinse angeordnet sind 

(Entgegenhaltung 1), mit der Verlängerung der Schnittweite 

von E-Objektiven durch eine Tubuslinse (Entgegenhaltung 2, 

siehe auch die in der EP-Patentschrift 0 019 263 genannte 

DE-B- 1 472 092), mit dem Zusammenwirken von U-Objektiv und 

Tubuslinse zur Bildentstehung (Entgegenhaltung 3) oder mit 

speziellen Linsengliedern, die dazu dienen, Mikroskopobjek-

tive unterschiedlicher Abgleichlgnge an ein-und demselben 

Tubus zu verwenden (Entgegenhaltungen 5-7). Die in ihnen 

beschriebenen Linsensysteme haben mit den Optiksystemen der 

Anspfüche 1 und 2 noch weniger gemeinsam als die zuvor ge-

nannten Druckschriften. 

Die Mikroskopoptiksysteme nach den Ansprichen 1 und 2 sind 

daher neu. 

5.2 	Erfinderische Tätigkeit 

Zur erfinderischen Tätigkeit für diese Optiksysteme ist 

folgendes festzustellen: 

Von den bekannten mit dem Patentgegenstand vergleichbaren 

Linsensystemen weist nur der Leitz-Mikroprojektor Adapter 

zur Erzielung der gewinschten Austauschbarkeit von E- und 

U-Objektiven im Linsensystem auf. 
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Der Leitz-Mikroprojektor gemál3 den Dokumenten 8a-8g und 9 

stelit somit den den Optiksystemen nach den Ansprchen 1 

und 2 nächstkommenden Stand der Technik dar. Dies wurde im 

übrigen auch von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) 

nicht bestritten. 

E- und U-Objektive sind bier, ebenso wie beide Objektivar-

ten in den Optiksystemen der AnsprUche 1 und 2, bereits in-

soweit kompatibel als E-Objektive mittels zugehOriger nega-

tiver Adapter hinsichtlich ihrer Schnittweite an U-Objekti-

ye angepaft sind. 

Es liegt für den Fachmann auf der Hand, nun ebenso U-Objek-

tive mittels zusátzlich vorgesehener positiver Adapter an 

die E-Objektive anzupassen und darliber hinaus, das Mikro-

skopoptiksystem so auszubilden, daI3 die Brechkraftbeträge 

der Adapter mit der Brechkraft der Tubuslinse übereinstim-

men, da ohne weiteres ersichtlich ist, daB nur auf diese 

Weise der AbbildungsmaBstab der zu schaffenden Optiksysteme 

bei Verwendung von Objektiven jeweils einer Art an Tuben 

für Objektive der jeweils anderen Art erhalten bleibt. 

SchlieBlich kann auch nicht darUber hinweggesehen werden, 

daB Entgegenhaltung 4 den Hinweis gibt (s. a.a.O. S. 75) 

aus Mikroskopobjektiv und Tubuslinse bestehende Linsensys-

teme mit von Farbvergr6Berungsfeh1er freiem Zwischenbild zu 

schaffen, wobei es naheliegend ist, hierbei Mikroskopobjek-

tive unendlicher Schnittweite vorzusehen, für die Tubus-

linsen ohnehin erforderlich sind. Der Farblängsfehler muB 

dann im Zwischenbild ebenfalls auskorrigiert sein, da in 

Mikroskopen in der Regel nur Okulare verwendet werden, die 

keinen Farb1ngsfeh1er aufweisen. 

Auch bei gemeinsamer Betrachtung des vom Leitz-Mikroprojek- 

tor und des aus Entgegenhaltung 4 bekannten Standes der 

Technik erhält der Fachmann aber keine Anregung, ein Mikros- 
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kopoptiksystem nach Anspruch 1 oder 2 zu schaffen, bei 

weichern nicht, wie beim Leitz-Mikroprojektor, ein achroma-

tischer, sondern ein dispersiver Adapter vorgesehen ist, 

mittels dem E- und U-Objektive nuninehr auch hinsichtlich 

ihrer Farbfehler 1. Ordnung aneinander angepaf3t sind. Dies 

wird zunächst für das Optiksystem des Anspruchs 1 anhand 

des Zusammenwirkens seiner Elernente dargelegt: 

Eine wechselseitige Anpassung von E-Objektiven mit von Null 

verschiedenen Farbvergröl3erungsfehlern (Farb1ngsfeh1er = 

0) und tJ-Objektiven mit farbfehlerfreiem Zwischenbild 

(hinter der Tubuslinse) ist nur sinnvoll, wenn bei Be-

nutzung beider Objektivarten an jeweils demselben Tubus 

nicht nur die beiden Farbfehler 1. Ordnung, sondern auch 

die Pupillenlagen der beiden Objektivarten aneinarider 

angepaf3t werden. 

Der Farbvergrol3erungsfehler der Tubuslinse muB auch die 

Farbvergröf3erungsfehler von E-Objektiv und negativem 

Adapter kompensieren. Der Farbvergr6l3erungsfehler des 

negativen Adapters ist daher durch die Differenz der 

FarbvergröI3erungsfehler von Thbuslinse und E-Objektiv 

gegeben. Der Farb1ngsfehler des negativen Adapters ist 

gleich dem Farblängsfehler der tJ-Objektive. 

Der Abstand Al  der Austrittspupille eines als Linsenglied 

ausgebildeten negativen Adapters vom Adapter ist fUr einen 

bestimmten Farblngsfehler des negativen Adapters (= Farb-

längsfehler der U-Objektive) durch den Farbvergrol3erungs-

fehier des negativen Adapters gegeben. Eine Anpassung der 

Pupillenlagen von E-Objektiven (mit von Null verschiedenen 

Farbvergrol3erungsfehlern) und (den durch Entgegenhaltung 4 

nahegelegten) U-Objektiven (Farbvergrö3erung im Zwischen-

bild hinter der Tubuslinse = 0) ware nun keineswegs in 

jedem Fall durch einen negativen Adapter gewährleistet, der 

die gewUnschte Kompatibilitt der beiden Objektivarten 

hinsichtlich der Farbfehler 1. Ordnung hersteilt. Für einen 

Adapter, der die Bildebene der E-Objektive nach unendlich 
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verlegt und gleichzeitig die Austrittspupille der E-Objek-

tive in die Austrittspupille der 1.J-Objektive abbildet, ist 

vielmehr ein in der Regel zum Abstand Al (der aus dem ge-

wnschten Farbvergr6(erungsfeh1er des Adapters resultiert) 

unterschiedlicher Abstand A2 der Austrlttspupille des 

Adapters vom Adapter erforderlich. 

hn1iche tiberlegungen lassen sich für positive Adapter, die 

zur Anpassung der tJ-Objektive an die E-Objektive vorgesehen 

sind, anstellen. Andererselts belegen die Ausführungsbei-

spiele genfái3 den Spalten 6 und 7 der EP-Patentschrift 

0 019 263 hinreichend, daB bereits mit einfach aufgebauten 

Adaptern (die in der I(áhe der Austrittspupille des Objek-

tivs angeordnet sind) eine in jeder Hinsicht einwandfreie 

Anpassung der beiden Objektivarten aneinander erfolgen 

kann. 

Im übrigen kann der Fachmann die dispersiven Adapter des 

Optiksystems nach Anspruch 1 keinesfalls nach dem Vorbild 

des Leitz-Mikroprojektors, d.h. relativ welt voin E-Objektiv 

entfernt anordnen, da dann ein besonders groBer Farbver-

gr6l3erungsfehler des Adapters durch die Tubuslinse zu kom-

pensieren ware, der zu unverhaltnismal3ig hohen Anforde-

rungen an die Tubuslinse führen wrde. Der Gegenstand des 

Anspruchs 1 ist daher als auf einer erfinderischen Ta-

tigkeit beruhend anzusehen. 

Der Anspruch 1 hat somit Bestand. 

Bei den Optiksystemen des Anspruchs 2 ist zwar, ebenso wie 

beim Leitz-Mikroprojektor, ein achromatischer negativer 

Adapter für die E-Objektive vorgesehen. Für die U-Objektive 

sind dann aber brechkraftlose dispersive Adapter zur Anpas-

sung an die jeweils aus E-Objektiv und achromatischen nega 

tiven Adapter bestehenden Teilsysteme erforderlich. Es han 

delt sich urn eine Kombination zweier zur Abstimmung der E-

und U-Objektive gleichzeitig vorzusehender Adapter, wobei 

die Schnittweitenanpassung mittels der Adapter für die E- 
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Objektive und die Anpassung hinsichtlich der Farbfehler 1. 

Ordnung mittels der Adapter fUr die U-Objektive erfolgt. 

FUr diese Kombination zweier Linsensysteme (E-Objektiv- 

Adapter 1 und U-Objektiv-Adapter 2) gibt der nachgewiesene 

Stand der Technik keinerlei Anhaltspunkte, zumal fUr den 

Fachmann am Prioritätstag des vorliegenden Patents keine 

Veranlassung bestand ein aus E-Objektiv und achromatischem 

Adapter bestehendes Teil-Linsensystem (das im wesentlichen 

dem Leitz-Mikroprojektor entspricht, siehe Anspruch 2, an-

statt an U-Objektive mit deinselben Farbfehler (wie beim 

Leitz-Mikroprojektor) an U-Objektive mit vom Farbfehler des 

genannten Teilsystems verschiedenen chromatischen Aberra-

tionen (wie beim Gegenstand des Anspruchs 2) anzupassen. 

Anspruch 2 hat daher ebenfalls Bestand. 

Die von den AnsprUchen 1 und 2 abhangigen Ansprliche 3 bis 7 

betreffen vorteilhafte AusfUhrungsformen des Optiksystems 

nach den AnsprUchen 1 und 2 und haben daher ebenfalls Be-

stand. 

Die dazugehörige Beschreibung ist der Anspruchsfassung nach 

Hilfsantrag angepal3t und entspricht auch sonst den Erfor-

dernissen der Regel 27 EPU. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Erstinstanz zurUckverwiesen mit der 

Auflage, das Europische Patent 19 263 in gendertem Umfang 

mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

- in der mUndlichen Verhandlung Uberreichte 

- AnsprUche 1-7 mit Beschreibung 

- Figuren 1-16c des erteilten Patents. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

J. RUckerl 
	

J. Roscoe 
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